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Die In dieser Stellungnahme vorgelegten Ennlttlu~ und Berechnungen sowie die durchgefQhrten 
Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nOtigen Sorgfalt auf der Grundlage vorhande- 
ner oder In der Bearbeitungszelt zuglngllcher Quellen erarbeitet. Eine Gewlhr fQr die sachliche 
Richtigkeit wird nur fOr selbst ermittelte und erstellte lnfonnatlonen und Daten Im Rahmen der Obll· 
chen Sorgfaltspftlcht Obernommen. Eine Gewlhr fQr die sachlfche Richtigkeit fQr Daten und Sach· 
verhalte aus dritter Hand wird nicht Obemommen. 

Die Ausfertigungen dieser Stelungnahme bleiben bis zur W>llstlndlgen Bezahlung des vereinbarten 
Honorars unser Eigentum. Die Stellungnahme Ist urheberrechtltch geschotzt und bei der bulwlenge- 
sa AG registriert. Alleine der Auftraggeber Ist berechtigt, die Stellungnahme oder AuszQge davon 
(diese jedoch nur mit Quellenangabe) fQr die gemAB Angebot/Auftrag vereinbarte Zweckbestimmung 
weiterzugeben. Vervlelflltigungen, Ver6ffentllchungen und Weitergabe wn Inhalten an Dritte In jegll· 
eher Form sind grunctsltzllch nur mit vorheriger schrfftllcher Genehmigung der bulwlengesa AG und 
nur mit Angabe der Originalquelle gestattet Ausgenommen Ist die Verwendung der Stellungnahme 
oder Teile davon fOr Vermarktungsprospkte, hier Ist ausnahmslos die vorherige schriftliche BnwlUl- 
gung der bulwiengesa AG einzuholen. 
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Die Fa. Globus begrOndet die Verlagerung In einen Neubau mit der Verfolgung eines neues Be- 
triebskonzeptes, u. a. mit Integration einer Blckerei und Metzgeret. d.s am Standort HEP nicht rea- 
ßslerbar sei. Zudem seien die hlerfOr notwendigen lnvestltlonen nur Im Eigentum und nicht In einem 
angemieteten Objekt wlrtschafUlch. 

FOr das Vorhaben Ist die Anderung des FIAchennutzungsplans (FNP) und die Aufstellung eines 
Bebauungsplans SO groBftlchlger Einzelhandel (8-Plan) notwendig. Im Dezember 2016 stimmte 
der Stadtrat der Satt Halle (Saale) der Anderung des FNP sowie der Aufstellung des 8-Planes fOr 
die Ansiedlung des Globus-SB-Warenhauses zu. 

FOr das anstehende Beteiligungsverfahren beauftragte die - die bulWiengesa 
AG mit der Anfertfgung einer gutachtertlchen Stellungnllhme~hand einschllgl- 
ger faehllcher Maßstlbe einer VorprQfung unterzieht. Diese umfasst eine Spiegelung des Vorha· 
beni an den Vorgaben d8t Raumordnung sowie öiS ElnzelhandelskonZeptes der Stadt Haie urid 
eine PlausibllitAtsprOfUng der von der Fa. BBE am 30.11.2017 in Oberarbeiteter Fassung vorgeleg- 
ten Auswlrkungsanalyse. 

Diese Oberarbeitete Fassung der BBE greift Kritikpunkte aus einem im Auftrag der Stadt Halle am 
'Z1 .11.2017 erstellten "Gutachten zur PrOfung und Bewertung der Aussagen Im Auswlrkungsgutaah- 
ten der BBE zum Vorhaben Globus-SB-Warenhaus In der Dleselstraße In Halle (Saale)• und zum 
•ptausfbilltltsgutachten Dr. Lademam & Partner" durch die Fa. Dr. Donato Acoceßa Stadt- und Re- 
gionalentwicklung auf. 

Nach Durchsicht des Landesentwfcklungsplans 201 o fOr daS Land Sachsen-Anhalt, des Einzelhan- 
dels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Halle (Saale), der Auswlrkungsanalyse zur Ansiedlung eines 
Globus SB-Warenhauses In der Dieselstraße und des Gutachtens der Fa. Dr. Donato Acocella neh- 
men wir folgt Stellung: 

Die Fa. Globus betreibt in Halle (Saale) im Einkaufszentrum Hallenser Bnkaufspark (HEP) als Mie- 
ter ein ca. 10.250 qm VKF messendes SB-Warenhaus. Das Unternehmen plant eine Verlagerung 
des SB-Warenhauses aus dem HEP In einen rd. 9.260 qm Verkaufsfl4che messenden Neubau, der 
an einem rd. 1,5 km westlich gelegenen Standort In der Dieselstraße en'ichtet werden soll. Auf el· 
nem Tell des Projektareals wurde In der Vergangenheit ein zur Globus-Gruppe geh6render HELA 
Batmarkt betrieben. Seit dessen Schließung steht das Objekt leer. Nach ROckbau des Bestandsob- 
jektes soll, unter Hinzunahme einer sOdllch anschUeßenden Industriebrache, an gleicher Stelle der 
Neubau realisiert werden. 
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Die ZielprQfung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben das Ziel Z 48 2. verletzt und ein Kon- 
forrnltltsnachwels mit Z 48.3 des LEP Sachsen-Anhalt nicht erbracht Ist. 

5128 

Im Landesentwicklungsplan werden In Kapitel 2.3 die elnschllgigen Ziele und Grundsitze zur Ent- 
wicklung großfllchlgen 8nzelhandels definiert. folgende Ziele und Grundsitze sind fOr die Globus- 
Projektentwlcklung relevant: 

2.1 Lande9ntwlcklungaplan 2010 des Landes Sachsen-Anhab 

Das Projektvorhaben wird vor dem Hintergrund des § 11.3 Satz 2 BauNVO hlnslchtllch der Zullsslg- 
kelt und Konforrnltlt mit dem LEP Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 201 o, Reglonalen Ent- 
wlcklungsplans fOr die Planungsregion Halle 2014 und des Bnzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
fOr die Stadt Halle (Saale) 2013 geprOft. 

2 STÄDTEBAULICHE UND RAUMORDNERISCHE PRÜFUNG 
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-+ Für die 8nstufung als Integrierte Lage Ist ein unmittelbarer und fuBIAuflg gut erreichbarer 
Wohnsiedlungsbezug zwingend notwendig. Dieser Ist am Standort nicht gegeben. 

<1.000EW~ 
1.CJ00.2.000 EW.tlkm 
2.CJ00.3.000 EW.tlkm 
3.000-5.000 EW.tlkm 
s.ooo.a.ooo EW.tlkm 

9.000-18.000 EW""°" 
>18.000EW""°" 

Staodortcharal<terlslerung: 

Im nördlichen Tell des Vorhabenareals wurde der 2014 aufgegebene Heia-Baumarkt betrie- 
ben, das sOdliche Tellareal umfasst eine Gewerbe-nndustrlebrache. 
Das östliche Standortumfeld wird durch eine rd. 200 Meter breite Verkehrstrasse eingenom- 
men, die neben einer mehrglelslgen Bahntrasse die 4-streifige Osttangente (Europachaussee) 
aufnimmt Im weiteren Umfeld folgen Wald-/GrOnftAchen und Kleingartenanlagen. 
Nördlich der Dieselstraße sind das Heizkraftwerk Dieselstraße und u. a. Autohändler ansäs- 
sig; sOdllch schließt sich an die Brache eine weitere Kleingartenanlage an. 
Westlich angrenzend erstrecken sich zwischen Ottostraße und Merseburger Straße Gewerbe- 
und Industrienutzungen. Als markante räumliche ZAsur fungiert eine entlang der Ottostraße 
verlaufende FemwArmetrasse. 

BegrOndung: 

Entgegen der 8nschAtzung der BBE-Auswlrkungsanalyse, die den Vorhabenstandort als städtebau- 
lich integrierte Lage ausweist, kommt unsere gutachterliche 8nschltzung zu dem Ergebnis, dass 
es sich um eine siedlungsstruktureU randstlndlge Gewerbegebietslage und damit um einen nicht in- 
tegrierten Standort handelt 

bulwiengesa 
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Den fOr eine EJnstufung als Integrierte Lage nicht ausreichenden Wohngebietsbezug verdeut- 
licht auch das geringe EJnwohnerpotenzlal Im Nahbereich. In einem fußlluflgen Nahbereich 
von max. 500 m Laufweg um den Vorhabenstandort leben lt. BSE nur ca. 540 EJnwohner1. 
Erst In einem fußlluflg erreichbaren 800-Meter Laufweg leben lt. BBE Insgesamt ca. 2.180 
Einwohner mit Hauptwohnsitz; die fußlluflge Orientierung der dort wohnenden Bevölkerung 
auf den Projektstandort dOrfte aufgrund der unattraktiven Wegeverbindungen und bereits In 
den Quartieren bestehender, besser erreichbarer Nahversorger jedoch recht gering sein. 
Das Konsumentenpotenzlal selbst Im erweiterten Nahbereich von 800 m Laufdistanz Ist Im 
BBE Gutachten u. E. daher deutlich Oberbewertet. 

Die Karte zur Einwohnerdichte verdeutlicht die isolierte, randstlndige Lage: 
Wohnnutzungen sind Im Umfeld lediglich In einem verdichteten Wohnquartier nordwestlich 
des Standortes Im Bereich der Roßbachstraße gegeben. Selbst die dort nlchstgelegenen 
Wohnhluser befinden sich noch In einer Distanz von ca. 200 Metem. Dieses Quartier Hegt zu- 
dem nördlich der 2- bis 4-strelflg ausgebauten und stark frequentierten Verkehrsachse Diesel- 
straße, was die fußlluflge Erreichbarkeit des Projektstandortes zusltzllch erschwert. 

Das nlchstgelegene Wohnquartier um die Gustav-Bachmann-straße Im Südwesten Hegt 
bereits In einer fußlluflg kaum noch akzeptierten Distanz von mehr als 600 Metern. Die We- 
geverblndungendang der Ottostraße - zwischen Gewerbegebfet, Femwlnnetrasse und Klein- 
glrten - Ist zudem wenig attraktiv, dOrfte daher von Fußglngem kaum angenommen werden. 



8fl8 

ZWlschenfllzlt: Die Im BBE Gutachten formulierte Klassifikation des Vothabenstandortes als 
"st*1tebaulich Integrierte Lage• teilen wir nicht. Es handelt sich u. E. stattdessen um eine sledlungs 
strulcturell randstlndlge, autolcundenorlentlerte, nicht Integrierte Gewerbegebietslage, die keinen un 
mittelbaren rdumlichen Siedlungsbezug zu Wohnsiedlungsbereichen, wie sie wm kommunalen Ein 
zelhandelskonzept (S. 284) gefordert werden, aufweist. 
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t Ei1Z8llanclall- und len"8nkonztpt (EHZk) fOr. Std Hall (Saale) 2019, s. 88 
1 VKfilledarunOgemlO BSE~ S. 6 

-+ Aus quantitativer Perspektive besteht daher grundsltzliCh keine Notwendigkeit das Nahver- 
sorgungsangebot Im Stadtbezirk SOdstadt mit der Ansiedlung eines weiteren SB-Warenhau- 
ses auszuweiten. 

EHZK - Kap. 5.S Grundversorgungssituation: 

Das EHZK bescheinigt der Stadt Halle (Saale) eine quantitativ sehr gute Angebotsausstattung mit 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten, die Im geplanten Globus SB-Warenhaus mit 5.870 qm VKF 
den Oberwlegenden Anteil von ca. 58 % der geplanten Gesamt-VKF von 9.860 qm einnehmen sol- 
iena. Die elnwohnerbezogene Pro-Kopf-Verkaufsßlchenausstattung Im Segment Nahrungs- und Ge- 
nussmlttel liegt demnach In Halle mit 0,44 qm/EW bereits oberhalb des bundesweiten Vergleichs- 
wertes {0,35 - 0,4 qmlEW) und Im Mittel ostdeutscher Kommunen (0,4 - 0,5 qm/EW). Innerhalb des 
Stadtgebietes Hegt Im Vergleich der Stadtbezirke eine deutllch differenziertere Ausstattung vor, dle 
im Bezirk SOd, der auch den Vorhabenstandort Dieselstraße covert, mit 0.48 den zwelthOchsten 
Wert erreicht. 

-+ Im Klartext bedeutet dies, dass von der peripher Innerhalb des Stadtgebietes vorgesehenen 
Globus-Verlagerung per se negative Folgewirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 
ausgehen kOnnen. 

EHZK  Kap. 5.2 GraBflächlgsr Bnze/handsl: 

Hlnsich111ch großftlchlger Einzelhandelsbetriebe (hierin insbesondere auch SB-Warenhluser) wird 
ausgefOhrt, dass "zu groß dimensionierte und l od8r peripher - sowohl Innerhalb de§ Stadtgeblates 
als auch In Nachbarkommunen - angesiedelte Betriebe [ ••• ] negative Folgewirkungen fQr die Zen- 
tranfunktlon der Altstadt und (auch) die Obrigen zentralen Versorgungsbereiche bzw. deren Entwick- 
lungsperspektiven lmpllzlaran• k6nnen. • 

2.3.1 Elnzelhandelssltuatlon In Halle - Bnordnung der Globua-Planung 

Das Globus-Vorhaben muss zudem den Zielen und Leitllnlen des lokalen Elnzelhandels- und Zen- 
1renkonzeptes entsprechen. Maßgeblich Ist das Elnzelhandefs. und Zentrenkonzept fQr die Stadt 
Halle (Saale) In der Fassung vom 07.08.2013. 
DlesbezOgllch 

2.3 Enzelhandel• und Zentrenkonzapt (EHZK) fOr die Stadt Halle (Saale) 

2.2 Reglonaler Entwlcldungaplan (REP) fOr die Planungareglon Halle 

Der REP (Entwurf zur Planlnderung; Stand 10.05.2016) greift in Kapitel 5.2.2.5 die einschllglgen 
Grundsätze und Ziele zur Entwicklung großfllchlgen Einzelhandels des Landesentwicklungsplans 
auf und zitiert diese. D. h. das Vorhaben Ist ebenfalls nicht mit den Zielen Z 48 1. und Z 48 2. des 
REP fOr die Planungsregion Halle vereinbar. 

bulwiengesa 
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4 atzl<S. 78 
5 Elld.S. 77 

Hieraus folgt fQr das außerhalb eines zentralen Bereiches geplante Globus SB-Warenhaus der not· 
wendige Nachweis der Zentrenvertrlglichkeit und der Nahversorgungsfunktion fOr den umHegenden 
Wohnbereich. 

~ Die BSE AuswirKungsanalyse ist aufgrund methodischer Mlngel ungeeignet den Nachweis 
der Veme1nung negativer stAdtebaulicher Auswirkungen zu IOhren (siehe Kap. 3). 

~ Ene sinnvolle Nahversorgungsfunktion fOr den umßegenden Wohnbereich ist ebenfals nicht 
gegeben. Das EHZK konstatiert fOr den Stadtbezirk SOd generell eine bereits nahezu ftlchen- 
deckende Nahversorgung. Defizite bestehen nur In den mehrere Kiiometer vom Standort Die- 
selstraße entfemt gelegenen Sladlungsbereichen Im SOden und Osten des Bezirks (s. nach&- 
tehende Abb. aus dem EHZK). Die Siedlungsbereiche Im Umgrfff des Projektstandortes wer- 
den allein Innerhalb eines fußflufigen 800 Meter Radius bereits durch zwei Dlscounter (Udl 
und Netto Marken-Discount) sowie einen Rewe-Vollsortlmenter umfassend versorgt. 

~ Als Nahversorger fQr die umliegenden Siedlungsbereiche Ist das Globus SB-Warenhaus d• 
her obsolet und steht den Im EHZK fonnußerten leilllnien entgegen. Mit seiner sehr groBfll- 
chigen Dimensionierung setzt es von einem randstlndigen Standort aus Im Gegenteil wesent- 
lich besser sledlungsstrukturell Integrierte Nahversorgungsstandorte unter Druck und konter- 
kariert damit die elgentllche Intention des Elnzelhandelskonzeptes. 

Des Weiteren stellt das EHZK heraus. dass 

• "Im Hlnblfck auf eine miJglfchst flächtJndecl<ende und wohnorlnahe Grundversorgung muss 
neben der quantitativen Ausstattung }Bdoch w>r allem die nJumllche Vertellung des Angebotes, 
die fuBfäuflge Erreichbarkeit der Lebensmittelbetriebe, als BewertungsmaBstab herangezogsn 
werdflfl... Insgesamt besteht in Halle bezOgUch des fußlluflgen Zugangs zu strukturprAgen- 
den Nahversorgungsbetrleben ein erfreulich hoher Deckungsgrad mit nur wenigen Versor- 
gungslOcken. 

• "bei der Bewertung der räumlichen Versotgungssltuatlon [..J aber w>r allem auch Dbergeord 
nete stacltentwicklungspolltlschs Zlelvorstellungen hsranzuziehfln [sind}. Dabei sind StandOlte 
auBsrhslb zentra/Br Bereiche Im Hinblick auf die Schaffung eines engmaschigen, flächend&. 
ckenden Netzes bei der \lersotgung mit Lebensmitteln notwendig. Jedoch sind Im Hlnbllck auf 
eine zentrensMrlcends Stadtentwlclclung nur jene Standorte s/mvoll, W>n denen kfl/ne negati- 
ven stlldtBbalJ/chsn Auswirkungen auf bBstehBnde Zentren oder dsfBn EntwidclungsmlJglich 
ke/ten ausgehen und denen eine Nahversorgungsfunkt/on tor den umliegenden Wohnbereloh 
zukommt• 

bulwiengesa 
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-+ Die Verlagerung des Globus SB-Warenhauses aus dem Hallenser Bnkaufspark an den 
Standort Dleselstraße Ist per Saldo mit einer faktischen Neuansiedlung eines weiteren Le- 

1 Ad dlaee entflllen ca. 5.320 qm Vl(f der 8.570"" Gelamt-VKF. 
1 EHZKS.182 

EHZK  Kap. 7.2.2 Absatzwlrtschafl/lche Entwlcklungssp/Bl„ume In Halle (Saals): 

Laut Berechnungen Im EHZK bestehen In Halle Im Sinne eines erkennbaren Nachholbedarfs Ober 
alle Warengruppen hinweg keine wesentlichen absatzwlrtschaftllchen Entwlcklungspotenzlale. 

In den fOr das Globus-Vorhaben maßgeblichen Warengruppen des kurzfristigen Bedarfse sieht das 
EHK grundsltzllch keine zusltzllchen Entwlcldungssplelrlume, empfiehlt hierzu jedoch eine rlum- 
llch sinnvolle Differenzierung. Die Ansiedlung weiterer Lebensmittelmlrkte könne allenfalls unter 
Nahversorgungsgeslchtspunkten sinnvoll sein, •sotem dadurch eine Verbesserung der wohnortna- 
hen Grundversorgung zu erwarten Ist. Voraussetzung ist allerdings eine vorhandene absatzwlrt- 
schaftllche Vertrlglichkelt bzw. Tragflhlgkelt. Bne solche Ansiedlung Ist jedoch nur In einer maßvoß 
clrnenslonlerten Größenordnung und allenfalls an stadtentwlcldungspolltlsch geWOnschten Standor- 
ten zu befOrworten (z. B. an bereits heute erkennbaren unterversorgten Siedlungsbereichen). Die 
Größenordnung der potenziellen Nahversorgungsbetrlebe sollte jedoch keine Auswirkungen auf die 
sonstigen Nahversorgungsstrukturen sowie die zentralen Versorgungsbereiche (Altstadt. Nebenzen- 
tren, Nahversorgungszentren) vennuten lassen. 1 

-----· .. ·-- ..... -.M[I ... ____ "_ ... ................. 

Karte 14: Rlumllche Verteilung der strulcturprlgenden Lebensmlttelanbleter Im stadt- 
bezlrlc SOd mit fußlluflgen Einzugsbereichen (a>o m-Racllus) 

bulwiengesa 
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1 Bxt.S.18& 

-+ Naue Elnzelhandalsßlchen außerhalb der zentralen Bereiche und bestehender Fachmarkt- 
agglomerationen bzw. Sonderstandorte sollen daher nicht forciert werden. lnsofem wider- 
spricht ein neuer Globus-Standort an der Dieselstraße auch dem Leitsatz einer nachhaltigen 
Stadtentwlcklun. 

8nes der Im EHZK formulierten Leitziele zur Stadt- und Zantrenentwlcldung In Halle Ist die Siche- 
rung einer "nachhaltigen Stadtentwlcklung•. Vor dem Hintergrund klarer rlumUch-funktionaler ZU- 
oidnungen steht ber allen Entwicklungen das Hauptzentrum Altstadt hierarchisch an der Spitze. Im 
Fokus steht die Konzentration auf die Innenentwicklung, Sicherung und StArkung der Altstadt. der 
Nebenzentren (Ohne Konkurrenzaufbau zur Altstadt), einer wohnortnahan Grundversorgung mit 
mOgllchst kurzen Wegen und einer Konzentration auf die bestehenden Fachmarktagglomeratlonen/ 
Sonderstandorte.• 

Im mlttelfrlstlgen Bedarfsbereich werden Im EHZK lediglich In der Warengruppe Spielwaren/ Hobby- 
artikel quantitative Entwicklungssplelrlume gesehen, darober hinaus besteht kein wesentlicher 
Nachholbedarf. Sofern dennoch ein Angebotsausbau angestrebt werden sollte, sollte der Fokus auf 
zentrenvertrtgliche Sicherung und Erginzung des Bestandes gelenkt werden. Prlferierter Standort 
fQr derartige Maßnahmen Ist In jecklm Fall der HauptgeschAftsberelch In der Hallenser Altstadt bzw. 
nachrangig die Nebenzentren SOdstld und Neustadt. 

-+ Die Ansiedlung neuer großftlchlger Anbieter wird gemAB den Kriterien des EHZK nicht emp- 
fohlen. Dies gßt explizit auch fOr das geplante Globus SB-Warenhaus, dessen außerhalb der 
Zentren gelegener Standort weder stldtebaullch sinnvoll Ist. noch zu einer Verbesserung der 
Versorgung beitrAgt. Auch werden die bestehenden Strukturen nicht synergetisch erglnzt. 
Stattdessen wird die Neuansiedlung eines zusltzllchen solitlren Elnzelhandelsstandorte 
ohne jede Synergie zu bestehenden Versorgungsbereichen verfolgt. 

bensmtttelmarktes gleichzusetzen, da fOr die bisher von Globus genutzte Rlche Jm HEP mit 
einer Nachvermletung an einen typglelchen/-lhnHchen Betreiber auszugehen Ist. 
8ne Verbesserung der wohnortnahen Grundversorgung Ist am Standort Dieselstraße eben- 
falls nicht zu erwarten, da In diesem Siedlungsbereich Oberhaupt keine VarsorgungslOcke 
besteht - weder quantitativ noch qualitativ. 
Mit einer geplanten Verkaufsfllche von ca. 9.860 qm wird zudem der formuUerte Ausnahme- 
tatbestand einer maßvoll dimensionierten GrOBenordnung zwelfelsfrel gesprengt. AuswJrkun- 
gen auf die Nahversorgungsstrukturen und zentralen Versorgungsbereiche liegen bei dieser 
Größenordnung auf der Hand. 
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~ Mit der Globus-Ansiedlung wOrde ein solcher neuer Fachmarklstandort mit zentrenrelevanten 
Sortimenten außerhalb der gewachsenen Strukturen geschaffen. Das Vorhaben steht somit 
der lntentlon auch dieses Zieles entgegen. 

Al/gemelw Zlel tar die a..mtsllldt • Aulgabentellung I Erg6nzung der zentnden \lentor„ 
gung"""'81t:he dun:h Elnzelhllndellllltandott aullettla/b der Zentntnsltuktu„ (lnsbellondete 
auch.,,,,.,,,..,,,, Fachmatld-standorle} 

2'.entrenvertrtgll'che Fachmarktagglomeratlonen solen grundsltzllch das Angebot in den zentralen 
Versorgungsberelehen Im Sinne einer Funktionsteilung erglnzen. Eine Ansiedlung neuer Standorte 
außerhalb der gewachsenen Strukturen - Insbesondere mit zentrenrelevanten SorUmenten - hat 
jedoch eine Schw.lchung der bestehenden Einzelhandelsstruktur zur Folge und mOndet In einen 
ruln6sen Wettbewerb. 

-+ Mehr als 3.400 qm zusltzllche zentrenrelevante Verkaufsfllche In Halle bergen die Gefahr ei- 
ner Beeintrlchtlgung der Weiterentwicklung des lnnerstldtlschen Hauptzentrums. Dies be- 
zieht sich nicht allein auf die Verkaufsftlche Im Globus-Vorhaben, sondem vor allem auch auf 
die zul~e Nachnutzung der geraumten Globus-Altftlche Im HEP Im Rahmen des beste- 
henden Baürechts. Von einer Neü6elegung dieser Rlchel1 mit zentrenrelevanten Sortimenten 
Ist nach Aussage des Centermanagements auszugehen. Insoweit wird mit der Realisierung 
des Vorhabens per se gegen dieses Laltblld verstoßen. 

Lellzlel •Zlelgetlchtete Weltetentwlt:lclung der ElnzelhandelllZentrllllMt und Funlctlansvlelfalt 
des HauplZentNms Altstadt "'8 bedeulandster Elnzelhllndel118111ndort In Hatle• 

Ziel Ist, auch zukOnftlg den Fokus der Elnzelhandelsentwlcklung auf den innerstldtischen Hauptge- 
schlftsberaich - als wichtigsten Elnzelh~rt tmerhalb Halle$ - zu legen. dem sich alle 
weiteren Standorte unterordnen mOssen. 

-+ Mit der Ansleclung eines knapp 9.860 qm VKF umfassenden Globus SB-Warenhauses. darin 
umfangreiche 3.400 qm fQr nahezu ausschließlich zentrenrelevante RandsorUmente. wird ein 
neuer Einzelhandelsstandort geschaffen, der In Konkurrenz zu den bestehenden zentralen 
Versorgungsbereichen steht. Das Lei1zlel wOrde mit einer derartigen Ansiedlung konterkariert. 

Ziel ist eine verbesserte Funktionsteilung der Einzelhandelsberalche, die keine direkte KonkUrrenz 
zwlsehen den elnzelnen Zentren anstrebt 

2.3.2 Spiegelung des Vorhabens an den Lelt- und Entwlcklungazlelen des EHZK Halle (Saale) 
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• EHZK, s. 245 

11 EbCI. s. 247 

-+ Wie In Kap. 2.3 dargelegt, erfOßt der Planstandort Dleselstraße nicht ausreichend die Kriterien 
einer integrierten Lage und verstOBt somit gegen das Integrationsgebot und dJe Vorgaben des 
Im Ausnahmetatbestand definierten Spiegelstrichs 1. Die geforderte Nahversorgungsfunktion 
wird nicht erfOllt. 
Auch die Kaufkraftabschöpfung spricht gegen eine Nahversorgungsfunktion des projektierten 
ca. 4.500 qm VKF fQr Food messenden Globus SB-Warenhauses. Den u. E. plausiblen Be- 
rechnungen von Dr. Acocella folgend, ließe sich bei einer max. 35 %-lgen KaufkraftabsehOp- 

2.3.3 Grundaltze zur Einzelhandel• und Zantrenentwlcldung In Halle- 
•01e Halleeche Syatematlk• 

Unter BerOcksichtigung der allgemeinen Zielsetzungen des Bnzelhandels.. und ZentrenkOnzeptes 
soWle der gesetzlichen Rahmenbedingungen regelt das EHZK Im Grundsatz 1 Im Spezleßen die An- 
siedlung von Bnzelhandelsbetrleben mit nahversorgungsrelevanten Kemsorllmenten, denen das 
projektierte Globus SB-Warenhaus zuzurechnen Ist'. 

• Grundsatz 1 (a): Bnzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten: 
"8nzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sollten In Haupt-, Ne- 
ben· und Nahversorgungszentren liegen. Außerhalb der zentralen Versorgungsbereid1e sind 
diese Betriebe bei nachgewiesener Nahversorgungsfunktfon und nur an stldtebauUch Integ- 
rierten Standorten ntOgllch." 

In der Erfluterung wird diesbezOgllch ein PrOfscherna prtzlslert. wonach an solltlren Standor- 
ten außerhalb der rlumUch definierten zentralen Versorgungsbereiche[ ••• ] Elnzelhandelsbe- 
trlebe mit natwersorgungsrelevanten Kemsortimenten nur dann sinnvoll und zulAssig sein 
[k6nnen], wenn sie der Nahversorgung der Im unmittelbaren Umfeld vorhandenen Wohnbevöl- 
kerung dienen und keine Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche erwarten las· 
sen. Dies Ist dann der Fall, wenn: 
- es sich um einen stldtebaullch Integrierten Standort mit rlumllchem Bezug zu umUegen- 

den Wohnsladlungsberefchen handelt, 
- die sortlmentsspezlftsche Kaufkraftabsch6pfng des Planvorhabens in einem fußlluflgen 

600 m Radius an einem stldtebaullch Integrierten Standort eine Quote von 35 % der sor- 
timentsspezlftschen Kaufkraft (Nahrungs- und Genussmittel) der BevOlkerung nicht Ober- 
schreitet und 

- keine mehr als unwesentliche (>10 %) Oberschneidung des 600 m Radius mit dem 
600 m Radius des/der nlchstgelegenen Nahversorgungszentrums bzw. -zentran be- 
steht.10 

Entwlaldungazlele Fat:hmarktstando1'18 I Sonderslllndotte 

Kem des Entwicklungszieles Ist die Konzentration auf die bestehenden Fachmarktstandorte In 
Halle. 8ne Neuausweisung zusltzllcher Sonderstandorte (zum bestehenden Sonderstandort HEP) 
bzw. zusAtzHcher Fachmarktstandorte ist nrcht erforderlich und sollte vennleden werden. 

-+ Mit der Globus-Ansiedlung wOrde ein zusltzllcher Sonderstandort entstehen, der einen Zlel- 
verstoB 1. S. des Entwicldungszleles "Fachmarktstandorte I Sonderstandorte" darstellt. 
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Zwl8chenfazlt: Die Spiegelung des Projelctvothabens an den Im Bnze/handels und Zentrenkon 
zept fOr de Stadt Halle (Saale) definierten Zle/en und Leitlinien fOhrt zu dem Ergebnis, dass das 
GlobusVorhaben gegen mehrere wesentliche Ziele und Leltllnlsn zur geordneten Bnze/handelsent 
wlcldung In Halle verst68t und diese teils konterkariert. Die Intention eines Bnze/handels und Zen 
trenkonzeptes, eine fOr alle Betroffenen und potenzielle Investoren geordnete und verlbsl/che Ver 
fahrensweise Im Umgang mit Bnze/handelspm/elcten zu gewährleisten, wird mit der Ansiedlung des 
Globus SBWarenhauses außer Kraft gesetzt und das Konzept SBlbst fOr kDnft/ge Entscheidungen 
entwertet Umso weniger nadlvollz/ehbar Ist daher das vollstlndlge Ignorieren der Zle/prDfung ge- 
m•B EHZK seitens der BBE. 
11 Vgl. Dr. DonatoAcocelle. S. 10 
11 Vgl. B8E, S. 7 
II Ebd. 

Quele: EHZK (S. 249), Abb. 36 PrOfschama fOr Ansiedll.l1gswraben von l..ebenamlllelm 

Erstaunllcherwelse ignoriert das BBE Gutachten schlichtweg das Im EHZK definierte PrOfschema 
fOr Ansledlungsvorhaben von LebensmlttelmArkten. Vielmehr kommt die BBE In Kap. 1 "Ausgangs- 
situatlon/Projektdaten1112 zu der nicht nachvollziehbaren Auffassung Oberhaupt keine PrOfung des 
Vorhabens mit den Zielen des kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes vornehmen zu 
mOssen. BegrQndet wird dies mit der Aussage: "da es sich bei dem Verlagerungsvorhaben hlnslcht- 
Rch der flAchenseitlgen Dimension um ein Elnzelhandelsgroßprojekt handelt. Da solche Vorhaben 
i.d.R. aufgrund fehlender RAchenverfOgbarkelten nicht In zentralen Versorgungsbereichen angesie- 
delt werden können und auch eine Versorgungsfunktion Ober den Nahbereich hinaus wahrnehmen, 
kann das Vorhaben [ ••• ) nicht mit den Maßgaben des Zentrenkonzeptes der Stadt Halle Oberelnstlm- 
men.1111 

fung aus dem fuBIAuflgen Nahbereich ein Nahversorger mit ca. 1.250 qm VKF Im Kemsorti- 
ment Lebensmittel rechnerisch ablelten.11 
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Der Analyse Hegt folgende VerkaufsflAchenkonstellatlon zugrunde: 

Die Fa. BBE legte am 18.08.2017 bzw. In einer überarbeiteten Fassung vom 30.11.2017 Im Auftrag 
der VorhabentrAgerin Globus SB-Warenhaus erstellte Auswlrkungsanalyse zur •Ansiedlung eines 
Globus SB-Warenhauses in der Dieselstraße In Halle (Saale)• vor, die als AbwAgungsgrundlage Im 
Bauleltplanverfahren dienen soll. Die BBE betrachtet In dieser das Vorhaben als Verlagerung, de 
facto handelt es sich um eine Neuansiedlung. 

3 PLAUSIBILITÄTS-CHECK AUSWIRKUNGSANALYSE DER BBE 
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-+ Der Vorhabenstandort Ist aus Sicht der bulwlengesa AG (vgl. detallllerte Ausmhrungen In 
Kap. 2.1) als stldtebaullch nicht Integrierte Lage zu bewerten. 

Die Fa. Dr. Acocella kommt In Ihrem Gutachten ebenfalls zu dem Urteil, der Vorhabenstandort sei 
nicht eindeutig als Integrierte Lage Im Sinne der Landesplanung zu ldasslflzleren. Dr. AcoceUa ord- 
net das Areal als telllntegrlerten Standort ein. "Auf Grund seiner Nachbarschaftsnutzungen und der 
nicht gegebenen unmittelbaren Zuordnung zu einem Wohnbereich" werden die Kriterien fOr einen 
Integrierten Standort nicht eindeutig erfOllt, sodass es sich daher allenfalls um eine teillntegrierte 
Lage handelt Das tntegratlonsgebot wird somit tendenzleß nicht eingehalten." 
14 V"9 BSE, S. 18 II 

'5 ""'- BBE, S. 18 
11 Vgl. Butachtan Dr. Acocela, 8. 9 

DarOber hinaus steht die fOr eine Kompadbilltlt mit den Zielen der Raumordnung zwingend notwen- 
dige Klassifikation als ,ntegrferter Standort" im Widerspruch zu der zuvor Im BBE-Gutachten darge- 
stellten StandortcharaktElrisUk: 
Dort wird der Standbrlberelch 6stllch der Merseburger Straße als z, T. mlt Brachfllchen durchsetz· 
tes Gewerbegebiet beschrieben, mit dem angrenzenden BahnglelskOrper als ZAsur sowie Kleinglr· 
ten im weiteren Umfeld. Als weitere gewerbliche Nutzungen Im Umfeld sind u. a. autoafflne Nutzun.. 
gen (u. a. Autohaus, Kfz„Reparatur, Autohandel) und produzierendes Gewerbe genannt "Östlich 
des Projektareals stellt der Bahngleisk6rper eine stldtebaußche Barriere dar[ ••• ) nOrdßch des Plan- 
standortes befindet sich ein Heizkraftwerk.• Auch tn diesem Bereich sind Gewerbebetriebe und ein 
e1nZ1ges derzeit noch zu WOhnzwecken genutztes Geblude sowie ein Netto-Dtscounter vorhanden. 
Lsdiglfch Im Nordwesten jenseits der Dleselslra8e befinden sich Wohnnutzungen Im Umfeld.14 

Diese Beschreibung Ist auch aus unserer Sicht Im Grundsatz zutreffend. 
Ungeachtet dieser unzwelfalhaften Gewerbe-llndustriegeblet-Charakterlstlk des Vorhabenstandor· 
tes Wird der Standortbereich sodann als stldtebaullch Integriert Im Sinne des 8-IZK klasslflzlert. Be- 
grOndet wird dies u. a. neben einer vorhandenen Anbindung an den OPNV und an das FuB-IRadWe- 
genetz sowie mit einem Verweis auf ein von der BBE fragwOrdlgerweise als "hoch• elngeschltztes 
Einwohnerpotenzial Im fuBIAuflgen Umfeld (max. Laufdistanz 800 m) von ca. 2.180 Elnwohnem. 
Hieraus WOrde sich sodann eine Einstufung als Nahversorgungsstandort begronc:ten.11 Diese kon- 
strul8rte Nahversorgungsfunktlon greift ebenfals nicht, da die angesprochenen Wohnbereiche be- 
reits heute von drei Lebensmlttefmlrkten ausreichend versorgt werden und ein solltlres, stark auto- 
kundenortentlertes SB-Warenhaus mit ca. 9.000 qm VKF schwerllch als Nahversorger bezeichnet 
werden kann. 

3.1 Plaualbllltlt der LJmeldaaltlkallon dea Yorhabenstandorles 

Wie berells in Kap. 2.1 thematisiert, klassifiziert die BBE den Projektstandort als stadtebauHch Integ- 
riert& Lage Im Sinne des EJnzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Haie. Die Argumentation 
und Begnlndung der BBE Ist nicht nachvollziehbar und In sich nicht schlQsslg. 

Insgesamt reduziert steh die umsatzwlrksame Verkaufsftlche des SBWH nur unwesendich, unter 
methodisch korrektem Snbezug der Shopftlche um ca. 390 qm. Nonfood-Sortitnente werden zu 
Gunsten eines Ausbaus der Gesamt-Verkaufsfllche fOr Periodischen Bedarf zurOckgenommen. Zu- 
sltzllche Shops In einer Vorkassenmall sind bei SB-Warenhlusem dieser GrOße obligatorisch und 
werden von den Kunden erwartet, fQhren jedoch bereits von Anfang an dazu, dass nicht nur ein sln- 
gullres SBWH sondern de facto ein zusltzllches Einkaufszentrum eröffnet wird. 
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17 BBE,S.50 

-+ In den nun folgenden Berechnungen und Argumentationen unterlluft der BBE jedoch ein 
folgenschwerer methodischer Fehler: Dieser, fOr das Segment Food (1) abgeleitete Projekt- 
umsatz, wird fllschllcherwelse als Gesamtumsatz (1) des Planvorhabens eingestellt. (siehe 
folgende BBE-Tabelle 16) 

Qualle: BSE, s. 50 

-- .. Mlla;EURp.a. 

sa-w .... ~· 1~83 10.:11 20,35 
lanl'U •.11 7-8 ~- 
m.11 MM M 

~ CiiiD H 

T ..... 11: Mlflrtant1l ................. Glillua88.w...a..•1McMrDl111l•lrll• 
BerlWl ~ • MlrliMlritllP ~ 

Die Umsatzprognose des projektierten Globus-SB-Warenhauses leitet die BBE mittels einer so ge- 
nannten Marktanteilsprognose her. Dabei werden •das relevante Nachfragevolumen im Einzugsge- 
biet und die mögliche Ka~ng eines Vorhabens (=Marktanteil) gegenilbergestellt"11• 

Für das projektrelevante Kernsortiment Lebensmlttel (Food) berechnet die BBE auf dieser Basis ein 
Umsatzpotenzial von 48.05 Mio. Euro p. a. (Tab. 15), was methodisch zunichst In Ordnung scheint. 

3.3 Plauslbllltlt der Umsatzprognose 

Qualle: BSE, s. 41 
CWMll!fiilf1i& ,., .... u a•tliilWWW-JlllilUJ 

..... ... , - 
91,1 93AOO Zdiel 

....... 11)8Z. 
Kallknilllllmatt 

Die von der BBE vorgenommene 3-zonale Abgrenzung des Einzugsgebietes mit einem Bnwohner- 
potenzial von ca. 261.800 EW und die darauf fußende Berechnung des Marktpotenzials i. H. von rd. 
546,87 Mio. Euro p. a. In der projektrelevanten Branche "Lebensmittel• erscheint grundsltzllch plau- 
sibel und nachvollziehbar. Unverstlndllch Ist, warum eine ebenfaßs notwendige Berechnung des 
Marktpotenzials fOr die mit In toto ca. 4.100 qm VKF umfangreichen Non-Food-Sortimente ausbleibt 

3.2 Plauslbllltlt des Einzugsgebietes und Marktpotenzials 
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Zu dem In der Marktanteilsprognose abgeleiteten vorgeblichem Gesamtumsatz von 48,05 Mio. Euro 
werden 1,03 Mio. Euro Food-Umsatz bei Blcker, Metzger und Kiosk In der Shopzone hinzugerech- 
net, woraus der BBE folgend ein Gesamtumsatz fOr das Globus SB-Warenhaus ~nkl. Blcker, Metz- 
11 Dllfarenz „ 48,05 Mio. Eulo und 38,8 Mio. Eulo 
11 S,95 Mio. Eulo (Non-Food 1) + 7,00 Mio. Euro (Non-Food U) = 11,25 Mio. Ein (Non-Food Gelllmt) 

19fl8 

~ cd!'!! •1.JE~IB 
eo Q o,a. 

• ~ GM • -.0 OJI 
111 1'4Jt 

Quelle: B8E, s. 54 

T 17: -11 lnderlhaplDM 
V......... ~ .... 

-+ D. h. der fQr das Segment Food eingestellte Projektumsatz Ist um 11,25 Mio. Euro p. a.11 zu 
niedrig angesetzt; die berechneten Umvertellungswlrkungen sind demnach deutlich unter- 
zeichnet. 

Anstatt die auf S. 5J aufgefOhrten Umsltze des Non-Food-Sorllments 1. H. v. 11,25 Mio. Euro p. a.1• 

auf den prognostizierten Food-Umsatz aufzuschlagen, wurde dieser Betrag offenslchtllc:h fllschll- 
cherwelse hiervon abgezogen. 

-+ Den Elngangsparametem der BBE folgend, mOsste sich die Gesamtumsatzprognose des Glo- 
bus SB-Warenhauses nicht auf 48,05 sondern auf 59,3 Mio. Euro p. a. belaufen. 

Auf S. 54 fOhrt Tab. 17 die Umsatzplanung der Nahrungsmittelhandwerker (Blcker, Relscher) und 
des Kiosk (nur Tellsortlment Tabakwaren) In der Shopzone auf. Veranschlagt wird dlesbezOgllch ein 
Gesamtumsatz von 1,03 Mio. Euro p. a. Dies Ist soweit nachvolzlehbar. 

llQ,~ - - -~ --~- 
Food ~ 5.020 7,3 

tion-food 11,25 4.240 2.7 
~Nan-Foodl (3,85) (850) (4,1) 
d8wNI Nan-Food II (7,30) (3.38o) (2,2) 

GMimt ca.os::> ~ 5;2 
Olllli:BllE~--- .......... 

Quelle: BBE. s. 51 

T-...11: ProepektlveR8umleletungdeaGlobua88-W..,......_nec:h~ 
Branche umsatzprognase Verkauftlftlche Rdtlnlelltung 

Statt des Im BBE-Gutachten in Tab. 15 auf Seite 50 dargestellten Umsatzvolumens fOr Lebensmittel 
von 48,05 Mio. Euro p. a. Im Kernsegment Food liegt den Berechnungen der Projektauswirkungen 
ein Food-Prognoseumsatz von lediglich 36,8 Mio. Euro zugrunde. 
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m vtlL BBE Tab. 25, S. 100 

-+ Die aus diesen wlderaprOchllchen und methodisch fehlerhaften Umsatzdaten ermittelten 
Umvertellungswlrkungen des Vorhabens sind somit fQr die Abwägung Im Bauleitverfahren 
nicht geelgnetl 

Die Gesamtumsatzprognose des SB-Warenhaues belluft sich lt. BBE·Berechnungen auf 49,08 Mio. 
Euro p. a., ohne BerQckslchtlgung der Apotheke und des Blumenladens. 

AbzQgllch der Im Übrigen rein auf das Food-Segment bezogenen Streuumsltze von 1,94 Mio. Euro 
(vgl. Tab. 15, Marktanteilsprognose fQr Food) bzw. 1,95 Mio. Euro (Tab. 18) ermittelt die BBE eine 
Gesamtumsatzumlenkung Ober alle Sortimente (Food + Non-Food 1 + Non-Food II) von 47, 13 Mio. 
Euro. ZU erwartende Streuumsltze In den Non-Food-Segmenl8n werden offenbar vollstlndlg Igno- 
riert. Hierin liegt ein weiterer methodischer Mangel des BBE-Gutachtens. 

MD.EUR .. 
Qt.oa) 100 

o.oo 0 
1,95 4 

47.1• 96 

i} 
Qualle: BBE. 'S. 51 

Aus unserer Sicht scheinen die von der BBE verneinte ROckholung von KaufkraftabflOssen aus 
Haie und der 4-prozentige Umsatzanteil aus StreuumsAtzen Im Kam plausibel. 

3A Plaualbllltlt der Umsatzherkunft 

ger, Tabak) 1. H. v. 49,08 Mio. Euro prognostiziert wird. Die Umsatze der ebenfalls In der Shopzone 
vorgesehenen Apotheke und des Blumenladens i. H. v. 1,75 bzw. 0,35 Mio. EufOID werden Im BBE 
Gutachten an dieser Stelle Ignoriert. 
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Z1 Vgl B8E, S. 57 

a Food 38,31 Mio. + Non-Food 1 S.80 Mio. Euro „ 40, 11 Yo. Euro 
D BSE, S. 53 und Tab. 19, S. 54 

-+ Die von der BBE ermittelten Umsatzumlenkungen des Globus SB-Warenhauses beruhen 
auf einer methodisch fehlerhaften Umsatzschltzung, die deutlich zu niedrig berechnete Ver· 
drlngungswlrkungen nach sich zieht 

-+ Die von der BBE mittels einer lntransparenten •Black-Box" ausgewiesenen Umsatzumlenkun- 
gen sind nicht nachprOtbar. Die auf dieser Basis getroffenen absatzwlrtschafUlchen und stld· 
tebaullchen Auswirkungen des Globus-Vorhabens sind ebenfalls nicht hinreichend auf Plausl· 
bllltlt zu prQfen. 

Grundsltzllch sachgerecht Ist aus unserer Sicht das Vorgehen der BBE, die umverteilungswlrksa· 
man UmsAtze der Bereiche Food und Non·Food 1 kumuliert zu betrachten21, da sich aus diesen 
Segmenten das lebensmlttelmarktspeziflsche und nahversorgungsrelevante Kernsortiment Periodi- 
scher Bedarf zusammensetzt. 
Das untersteUte Umsatzumvertellungsvolumen von 40, 11 Mio. Euro2' aus dem die BBE eine durch- 
schnlttlche Umsatzumlenkungsquote von 7 %23 gegenOber dem im Einzugsgebiet getltlgten Be- 
standsumsatz ermittelt, Ist gemAB vorstehenden AusfOhrungen jedoch deutlich zu niedrig angesetzt. 

Der zunlchst schlOssigen Argumentation der BBE, dass keine nennenswerten Umsatzanteile durch 
ROckholung von KaufkraftabftOssen aus Halle rekrutiert werden k6nnen, sowie der Marktantellsbe- 
rechnung (Tab. 15) folgend, mOsste sich das umvertellungswirksame Umsatzvolumen des Globus- 
Vorhabens im Periodischen- bzw. Nahversorgungsrelevanten Bedarf an Stelle von 40,11 Mio. Euro 
auf 49,9 Mio. Euro belaufen. 

Die Berechnungsmethodik der Umsatzumvertellungswlrkungen basiert lt BBE auf der Anwendung 
eines Gravttaaonsmodells. 

3.5 Plaualbllltlt der Auawlrkungaanalyae 
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• .. Kap. 3.5 Pllllllbltltder~ 

Zunlchst ohne auf die SchlOsslgkelt der auf die einzelnen Lageberelche entfallenden Umvertel- 
lungsquoten einzugehen, lassen sich aus dem tatslchllch anzunehmenden umvertellungsrelevan- 
ten Projektumsatz von rd. 49,9 Mio. EuroM - alleln bei linearer Hochrechnung - bereits deutlich 
höhere Umsatzumvertellungsquoten gegenüber dem Bestand ermitteln. Diese erreichen Im NZ SOd- 
stadt bereits eine erhöhte und Größenordnung von ca. -10 %. 

3.8 Plauslbllltlt der Umvertellungaquoten Im Kemsortlment (Food + Non-Food 1) 

Auf S. 59 fasst die BBE In Tab. 19 die prognostizierten Umsatzumlenkungen des Globus SB-Waren- 
hauses fOr das Kernsegment Food + Non-Food 1 zusammen, welche auf dem zu niedrig angesetz- 
ten umvertellungswlrksamen Projektumsatz von 40, 11 Mio. Euro basieren. 

In der Spitze erreichen diese gegenüber dem Einzelhandelsbestand Im HEP 57,8 %, wovon 
der größte Anteil auf ein nach dem Globus-Auszug unterstelltes angebotsglelches SB-Waren- 
haus entfiele. 
Mit 7,8 % wAren der Zentrale Versorgungsbereich NZ SOdstadt bzw. mit 6,0 % der ZVB NVZ 
Vogelwalde die am stlrksten betroffenen zentralen Versorgungsbereiche. 
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• Ebd.S.83 
B GIDIMll Im HEP mll ld. 10.250 qm V1<F Im a..tcl 
8 Nach Aussage dar Cenl8rawallung Im HEP llaht hlarfOr V8rblndlch etl llllm'Hlllt bnlt. 
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Offensichtlich sind die Umvertellungsquoten zudem deutlich zu einseitig auf den Standort HEP fo- 
kussiert und damit fOr die sonstigen betroffenen Lagebereiche kOnstllch zu ntedrlg gerechnet. Die 
8nschätzung der BBE, dass •-eJne geringere monetlre Beelntrlchtlgung des Standortes HEPI und 
damit auch eventuell höhere Umsatzverluste anderer Standorte [ ••• ] nicht zu erwarten• sei, Ist nicht 
nachvollziehbar. Neben den nachstehend aufgefOhrten u. E. unrealistischen Annahmen zum verblei- 
benden Restumsatz Im HEP wird v. a. die Schieflage der wn der BBE in Tab 19 ausgewiesenen 
UmsatzumverteJlungsquoten gegenOber den betroffenen Standorten sichtbar. 

Die Ausführungen. dass Globus einen Tell seiner (Stamm-)Kunden an den Planstandort Dleselstra- 
Be 9mltnehmen• WOrde und das typglelche und rlumlich naheliegende Systemwettbewerber tenden- 
zieU stlrker wn Umsatzumverteilungen betroffen sein worden als typfremder Wettbewerb, taßen wir 
im Grundsatz. Jedoch Ist das von der BBE ausgewiesene Gefllle zwischen dem am stlrksten be- 
lasteten Standort HEP (57,9 % Umsatzumlenkung} und den dem Planstandort Dlesel&ttaße nahelie- 
genden ZVB zu stell und somit unplausibel: 

Verdeulllcht wird dies bspw. ggQ. dem nur rd. 1,5 km weslllch gelegenen ZVB Vogelweide 
(NVZ), fOr den eine Umsatzumlenkung von ledlgllch 6 % prognostiziert wird. An diesem Stand- 
ort 1st mit einem Edeka-Supennarkt zwar kein systemgleiches SB-Warenhaus vertreten. Zum 
Tragen kommt jedoch die rlumllche Nlhe von nur ca. 1,4 km zum Planstandort, sodass sich 
die Nahbereich& beider Standorte Oberlagem und cteutllch hOhere Umsatzumlenkungen zu er- 
warten wlren. 
Glelches gßt fOr den ca. 2,4 km sOdWestllch gelegenen ZVB SOdstadt (NZ), fOr den eine niedri- 
ge Umsatzumlenkung von ca. 7,8 % ausgewiesen wird. Dortiger Ankerbeb'ieb und maßgeblich 
von Umsatzumlenkungen betroffener Anbieter 1st ein systemglelches Kaufland SB-Waren- 
haus, sodass auch nach auf S. 64 dargelegter Prtrn1sse der BBE absatzwlrtschaftlich In erster 
Unle Anbieter mit einem vergleichbaren Betrelberkonzept (insb. SB-Warenhluser als System- 
wettbewerber) kannlbalislert werden. Die fOr den ZVB Sac:tstadt ausgewiesenen Umsatzum- 
lenkungen stehen somit Im Wlderspru(:h zu den eigenen Grundannahmen der BBE. 
FQr die Im Umkreis von max. 700 m um den Projektslandort gelegenen solltlren Nahversorger 
Netto, Rewe und NP k6nnen Standortaufgaben Infolge der zu erwartenden UmsatzabzQge 
nicht ausgeschlossen werden. 

Bzgl. der deutlich zu einseitig auf den Standort HEP fokussierten Umvertellungsquoten kommt zu- 
dem ein weiterer Aspekt zum Tragen. Selbst wenn man - der These der BBE folgend - davon au• 
gehen WOrde, dass nach der Globus-Verlagerung kQnftlg Im HEP kein rentabler Betrieb eines SB- 
Warenhauses in gleicher GRlBenordnungo mehr mOgllch sein sollte, wird von der BBE ein unrealls- 
11sches Szenario gezeichnet: 
Laut BBE-Berechnungen WOrde nach Abzug der Umsatzumlenkung Im HEP (29,73 Mio. Euro) ein 
Restumsatz von rd. 21,67 Mio. Euro verbleiben. Dieser prognosdzlerte Restumsatz im HEP er- 
scheint selbst bei Unterstellung einer redstlschen Nachnutzunga durch ein kleineres SB-Waren· 
haus bzw. einen großen Verbrauchermartct mit rd. 5.000 qm VKF, mithin etwa 50 % der aktuelen 
Globus-Fllche, deutlich zu niedrig. Der auf das Kemsortlment entfaßende Verlcaufsftlchenantell el· 
nes kleiner dimensionierten Verbrauchermarktes liegt mit mlnd. 80 % bis 85 % deutlich Ober dem 
des rd. 10.250 qm messenden heutigen Globus SB-Warenhauses, sodass von einer sortlmentsbe- 
zogen Verkaufsfläche von mind. 4.000 qm auszugehen wlre. 
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• Um8alzdalta 5,73 Mio. Eun> = 27,4 Mio. Euro J. 21,87 Mio. Euro 
30 V"- BBE, Tab. 1, S. 8 
31 Umslllzdella 9,87 Mio. Eun> = 31,54 Mio. Euro J. 21,87 Mio. Euro 
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Qualle: Berechnt.llgen ....... 

-+ Bel einer nicht auszuschUeBenden Nachnutzung der Globus-Fliehe durch einen Wettbewer- 
ber in gleicher Dimensionierung (10.250 qm VKF)IO beliefe sich dieses zusltzllch umvertei- 
lungswlrksame Umsatzdelta sogar auf rd. 9,9 Mio. Euro11 mit entsprechenden Folgewirkungen. 

-+ Das resultierende Umsatzdelta von rd. 5, 7 Mio. Euro2' wird zusltzllch gegenOber dem Wettbe- 
werbsnetz umvertellungswlrksam und mOndet in dementsprechend höheren - als von der 
BBE prognostizierten - Umsatzumlenkungsquoten jenseits einer 1 O %-Schwelle. Zumindest 
an den am stArksten betroffenen zentralen Versorgungsbereichen sind hieraus kritische, 
schldllche Auswirkungen auf die Versorgungsfunktion mit der Gefahr negativer stAdtebauli- 
cher Effekte zu erwarten. 

Der im HEP verbleibende Umsatz im Kemsortlment Periodischer Bedarf sollte unter Annahme 
durchschnltUlcher, branchenObllcher RlchenprodukUvitlten realiter deutlich höher ausfallen; zumal 
die weiteren örtlichen Betreiber, darunter u. a. Aldi, Rossmann, Blcker, Obst+GemOse, nur In einer 
eingeschränkten Wettbewerbsbeziehung mit dem Globus-Vorhaben stehen. Bel Oberschllglger Be- 
trachtung verbliebe nach unserer Berechnung ein Restumsatz im HEP von rd. 27,4 Mio. Euro: 

bulwiengesa 



..... -~ .. 
$80dlBl(NZ) 26,a& o.a 1,1 
ZVB M'diel'ldOff (NVZ) 0,17 0.01 1,8 
ZV8 VGglllwlldl (NVZ) o~ c0,01 fLft. 

zV8 -.mahe (NVZ) 0.42 c0,01 n.n. 
i\1a~(NVZ) 0;27 co.01 n.n. 
ZV8 BOldldarf (NVZ) 2A3 0.01 0.4 
lYBAltllld(f.lZ) 188;a4 0,57 0.3 
m~ 3.1.W Q,05 4),1 
zVIMelk(tm) -._47 '4.01 n.n. 
............ .(NYZ) uo .. 

MI .. ., ~ 
1DQI J.'f..4 M .. .... ~ .... "81} (1.1) ... C!E) l;t 

11111! 1.,,.. __ , ... i• Quelle: BBE, S. 90 

* BBE;S.• 
33 Ebd.S. 90 
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T .... 21: PnigllMUzleit9~,...,oOdl) ................. ._.. ....... 
~~ 

Wie bereits Im Periodischen Bedarf wird wiederum der weitaus grOBte Umsatzanteil aus Umvertei- 
lung gegenOber dem Bestand Im HEP (6,03 Mio. Euro) rekrutiert, was einer Umvertellungsquote 
von -16, 7 % entsprlche. Dies resultiere •aus der Umsatzverdrlngung des projektierten Globus- 
Marktes gegenOber einem dort [Anm.: Im HEP] bestehenden (fiktiven) Anbieter bzw. der \Jmsatzmit- 
nahme' von Globus an den Standort Dleselstraßeas. 

FOr die Non-Food II Sortimente stellt das BSE-Gutachten einen Zlelumsatz Im Globus-SB-Waren- 
haus von rd. 7,3 Mio. Euro dar. Der umvertellungsrelevante Umsatz wird nach Abzug möglicher 
Strauurnsltze mit rd. 7,02 Mio. Euro angegeben.12 Hierzu addieren sich lt. BBE noch anteilige Um- 
sitze des Kiosks (Food II auf 70 qm VKF; 0,28 Mio. Euro) und des Mobilfunkshops (Food II auf 
50 qm VKF; 0,39 Mio. Euro), da diese Sortimente auch Innerhalb des Globus SB-Warenhauses ge- 
fOhrt werden und somit die absatzwlrtschafdlch maximalen Auswirkungen dieser Warengruppen dar- 
stellbar sind. Unter BerOcksichtlgung der In Tab 18 dargestellten Non-Food II Umsltze bei Globus i. 
H. v. 7,02 Mio. Euro setzt die BBE ein kumuliertes umvertelungswlrksames Umsatzpotenzial Im 
Segment Non-Food II von Insgesamt 7,69 Mio. Euro fQr das Projektvorhaben an. 

Die sodann ermittelten Urnsatzurnlenkungsquoten ggO. den betroffenen zentralen Versorgungsbe- 
reichen sollen mit -1,8 % Im ZVB Ammendorf (NVZ) die Spitze erreichen, gefolgt von -1, 1 % Im ZVB 
SQdstadt (HZ). 

3.7 Plauslbllltlt der atldtebaullchen Auswirkungen Im Segment Non-Food II 

bulwiengesa 



261l8 
• Elld; 8. 51, "Tilb. 18 

GemlB nachstehender modellhafter Fllchenkonzeption wAre fOr diese zusltzllch In den Markt tre- 
tende Verkaufsftlche von 3.250 qm In toto rd. 7,8 Mio. Euro Umsatz zusltzllch umvertellungSWirk· 
sam zu berOcksichtlgen. 

Diese Argumentation greift zu kurz. Den AusfQhrungen der BBE folgend, sei kOnftlg Im HEP nur 
noch von einer SB-Warenhaus-Nachnutzung auf reduzierter Verkaufsflache auszugehen. Die Im 
Rahmen des dortigen Baurechts zullssige Nachnutzung der von einem kleineren Anbieter nicht 
mehr benötigten Verkaufsfllche wird bei dieser Betrachtung unverstindllcherwalse v6111g außen vor 
gelassen. Auch die Behauptung, dass auch vor dem Hintergrund einer Im Segment Non-Food II von 
4.250 qm Im HEP auf 3.250 qm am Standort Dieselstraße um 1.000 qm reduzierten VKF eine nega- 
tive Beelntrlchtlgung bestehender Anbieter nicht realistisch sei, kann nicht bestätigt werden. 

GemAB Angaben des HEP-centermanagements steht In jedem Fall ein SS-Warenhaus-Nerbrau- 
chermarkt-Betrelber fQr die Nachnutzung der gegenwärtigen Globus Erdgeschoss-RAche bereit. 
Bestandteil einer plausiblen Auswlrkungsanalyse hltten daher zumindest modellhafte Nachnutz- 
lllgSOptionen des frei werdenden Globus-Obergeschos im Rahmen des bestehenden Baurechts 
sein mOssen. Indem die BBE Ihre Berechnungen aUeln auf die FllchenkonzepUon des Verlage- 
rungsobjektes abstellt, werden die de facto zusltzlich In den Markt tretenden Fllchen fOr zentren- 
relevante Sortimente stillschweigend Ignoriert. 

-+ Mögliche negative stldtebaullchen Effekte, v. a. ggQ. der Hallenser Innenstadt, gehen weniger 
vom Globus-Vorhaben selbst als von der AusschOpfung der Im HEP zullsslgen RAchensplel- 
rlume durch Neubelegung mit zentrenrelevanten Anbletem ausl 

Bel entsprechender Belegung der von einem kleineren und aut das Erdgeschoss beschrinkten SB- 
Warenhaus nicht bencltigten Obergeschoss-VKF von etwa 5.000 qm mit gemlß Baurecht zullssl· 
gen zentrenrelevanten Sortimenten - In Betracht kirnen Mode-, Schuh-, Baby-, Deko-, Sport-Fach- 
markt. die allesamt nicht Im Wettbewelt> mit Globus sondern Insbesondere mit der Innenstadt ste- 
hen - sind deutllch stirkere Umsatzverlagerungen als von der BBE prognostiziert zu erwarten. Zu· 
mal tor derartige Factunlrkte Im Einzelfall durchaus auch hOhere Rlchenlelstungen und damit u~ 
satzvolumlna anzunehmen sein dOrften, al$ die von der BBE fOr das Globus-Sortiment Non-Food II 
angegebene Raumlelstung von 2.200 Euro/qm VKFM. 

In jedem Fall worden mit der Globus-Projektlerung In Halle zusltzllche Verkaufsfllehen fOr zentren- 
relevante Sortimente Im Umfang von mindestens jener am - stldtebaußch nicht Integrierten - 
Standort Dieselstraße geplanten 3.250 qm geschaffen, was den Zielen des EHZK Halle diametral 
entgegensteht. das keine nennenswerten Umsatz· und damit Verkaufsftlchenspielrlume In Haie 
ausweist. 
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-+ Indem die BBE die zullsslge Nachbelegung der Im Falle der Globus-Verlagerung Im HEP frei 
werdenden Aichen Ignoriert, konstruiert sie ein realltltsfemes Szenario auch Im Sortlments- 
berelch Non-Food II. Folglich Ist die Auswlrkungsanalyse auch In den Non-Food II Sortimenten 
als Abwlgungsgrundlage Im Bauleltverfahren nicht geeignet 

FOr Bekleidung setzt die BBE In Ihren Berechnungen demnach eine realltitsfeme umvertellungs- 
wlrksame Umsatzprognose von 1,96 Mio. Euro an. Unter Benlckslchtlgun der o. g. zusltzllch 
durch modellhafte Nachbelegung In den Markt tretenden Verkaufsfllche fOr Bekleidung von 1.800 
qm und dem resultierenden Umsatzpotenzial von 4,5 Mio. Euro ergibt sich ein tatslchliches Umver- 
teßungspotenzlal fOr Bekleidung von rd. 6,5 Mio. Euro. In den Sortimenten Sport und Baby/Spielwa- 
ren belaufen sich die zu berOckalchtlgenden Umsatzpotenzlaie entsprechend auf 2,8 Mio. Euro bzw. 
1,97 Mio. Euro. 

Tllbelle 22: Un.atz der Non-Food U............ bei mu. Auw:hlpfung dermlletlgan Vei'lcauf8ftl- 
cheftobergßnze Je 8oltllilln1 (Wont.CU.) 
SOrtlment max. Yerkllllftlche ~ ~ 

.... 1BJltW MD.EUR 

ElektOgerltB 300 4,4 1,32 

HaushaKswnn li1ICl. Gla&IPorzallan 850 3,5 2,28 
Papler.JBOro.lSc:hra1 5!50 1,9 1.05 
8Qcher 250 2.4 0,60 

.. => 380 1t8 ~ _, ·. 

a 2,G ~ - - .. 180 a~ . ·~ 3.0 
- ~ 700 2.8 ~ 

aeo 1,9 ö.«i -·· . ··~ 380 1,1 P.M 
Al*.:&blharlfali'I„ IOO 1.a 0~54 

~ ........... ,,., - 

Qlllllc mElllilld1i111 ~ ....... Cluale: BBE. s. 94 

Auf Anregung der Im Gutachten von Dr. Acocella vorgebrachten Kritik an den nur kumuliert darge- 
stellten Umsatzumlenkungen im Non-Food II Segment erglnzte die BBE in der Oberarbelteten Fas- 
sung der Auswirkungsanalyse eine vertiefte Betrachtung der Umsatzprognose sowie der resultieren- 
den lagespezlftschen Projektwirkungen In Halle nach Teilsortimenten'. Als Rlchenrahmen legt die 
BBE Im Sinne des vorgenommenen Worst-Case-Ansatzes jeweils Oberschießende Verkaufsfllchen 
bei maximaler Ausschöpfung der zullssigen Verkaufsfllche je Bnzelsortlment fOr das Globus Plan- 
vorhaben zugrunde, um dem Betreiber eine gewisse Flexlbllltlt fOr Sortlmentsanpassungen einzu- 
räumen. Dies Ist sachgerecht und nachvollziehbar. 
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-+ Die von der Fa. BBE vorgelegte AuswlrkUngsanalyse Ist aufgrund wesentlicher methodischer 
Mlngel, WldersprOche und Rechenfehler als Abwlgungsgrundlage Im Bauleltplanverfahren 
ungeeignet. 

-+ Das Globus-Vorhaben verstößt gegen die 1m LEP Sachsen-Anhalt fonnullerten Zlele der 
Raumordnung: 
zum einen verst6Bt die u. E. nicht Integrierte Lage bzw. auch nach Bewertung von Dr. Acocel· 
la allenfalls als teilintegriert zu klasslflzlerande Lage des Vorhabenstandortes gegen das ln- 
tegratlonsgebot. 
zum anderen konnte mit der methodisch fehlerhaften Auswlrkungsanalyse der BBE kefn 
Nachweis der Zentrenvertrlglichkelt weder Im Kemsortiment Food I Non-Food 1 noch Im Sorti- 
ment Non..food II erbracht werden~ Der umverteilungswlrksame Projektumsatz Im prospekti- 
ven Globus SB-Warenhaus Ist allein im Kernsortiment aufgrund des methodischen Fehlers um 
rd. 1 o Mio. Euro zu niedrig angesetzt. Im Sortiment Non-Food II werden die zullssfgen Nach- 
nutzungs-/ Nachbelegungsspielrlume der nach einem Globus-Auszug Im HEP frei werdenden 
VerkaufsflAchen ausgeblendet sodass die In der Auswlrkungsanalyse ermlttelten Projektwir- 
kungen Im Sortiment Non-Food II ebenfalls deutlich unterzeichnet sind. Schldllche Auswirkun- 
gen aUf zentrale Versorgungsbereiche Im Sinne des Beelntrlchtlgungsverbotes sind bei einer 
realltltsnahen Betrachtung nicht auszuschlleßen. 

-+ Das Globus-Vorhaben Ist nicht mit den Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Halle 
formulierten Entwlcldungszlelen und Leitllnlen vereinbar, da ein neuer. explizit nicht ge- 
WOnschter Fachmarkt-lSonderstandort In nicht Integrierter Gewerbe-llndustrlegebletslage ge- 
schaffen WOrde. Das EHZK weist ausdrOckllch aUf keine nennenswerten Spleirlurne In Halle 
fOr zusltzliche Verkaufsftlchen In den geplanten ausnahmslos zentrenrelevanten Sortimenten 
hin, was mit der Globus-Planung Ignoriert werden wQrde. 
Das BBE Gutachten verzichtet unzullsslgerweise sogar explizit auf eine PrOfung des Vorha- 
bens an den Ziele des kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes. 
Die Genehmigung des Vorhabens entgegen den ZJelen und Leltllnlen des EHZK hltte eine 
Entwertung dessen zur Folge und WOrde weiteren ungewQnschten Entwicklungen In Halle TOr 
und Tor öffnen. 

4 FAZIT 
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